
Satzung 

zur Änderung der Friedhofssatzung 

der Stadt Nastätten 

vom 25.07.2022 

Der Stadtrat hat auf Grund des § 24 der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO), 
sowie der §§ 2 Abs. 3, 5 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Satz 1 des Bestattungsgesetzes (BestG) 
folgende Satzung beschlossen: 

Artikel 1 

§ 14 Abs. 3 der Friedhofssatzung der Stadt Nastätten vom 21.02.2019 wird wie folgt 
geändert: 

„§ 14 Wahlgrabstätten 

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen oder Urnenbestattungen, an 
denen auf Antrag nach Zahlung der festgesetzten Gebühr ein Nutzungsrecht für die Dauer 
von 40 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem 
Nutzungsberechtigten bestimmt wird. Die Verleihung eines Nutzungsrechtes ist nur bei 
Eintritt eines Bestattungsfalles möglich. 

(2) Es wird eine Urkunde, die Beginn und Ende des Nutzungsrechts enthält, ausgestellt. 
Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und Pflege des Grabes. 

(3) Wahlgrabstätten werden als mehrstellige Grabstätten vergeben. 

(4) Während der Nutzungszeit darf eine weitere Bestattung nur stattfinden, wenn die 
Ruhezeit die Nutzungszeit nicht überschreitet oder das Nutzungsrecht für die Zeit bis zum 
Ablauf der Ruhezeit verlängert worden ist. Auf eine Verlängerung des Nutzungsrechts zum 
Zwecke der wiederholten Belegung einer Grabstelle besteht kein Anspruch. 

(5) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Nutzungsberechtigte für den Fall 
seines Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis einen Nachfolger im 
Nutzungsrecht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen. 
Wird bis zu seinem Ableben keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht 
in nachstehender Reihenfolge auf die Angehörigen des verstorbenen 
Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 

a) auf den überlebenden Ehegatten, 
b) auf die Kinder, 
c) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter bzw. Mütter, 
d) auf die Eltern, 
e) auf die Geschwister, 
f) auf sonstige Erben. 
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Innerhalb der einzelnen Gruppen wird unter Ausschluss der übrigen Angehörigen der 
Gruppe die nach Jahren älteste Person nutzungsberechtigt. 

(6) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann mit Zustimmung des Friedhofsträgers das 
Nutzungsrecht auf eine andere Person mit deren Zustimmung übertragen. Der 
Rechtsnachfolger hat bei der Friedhofsverwaltung das Nutzungsrecht unverzüglich nach 
Erwerb auf sich umschreiben zu lassen. 

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen dieser Satzung und der dazu 
ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte bestattet zu werden, bei Eintritt 
eines Bestattungsfalles über andere Bestattungen und über die Art der Gestaltung und der 
Pflege der Grabstätte zu entscheiden. 

(8) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten 
Grabstätten erst nach Ablauf der letzten Ruhezeit, zurückgegeben werden. Eine 
Rückgabe ist nur für die gesamte Grabstätte möglich." 

Artikel 2 

Die übrigen Vorschriften gelten weiter in der Fassung vom 21.02.2019. 

Artikel 3 

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

Nastätten, den 5.07.2022 



Michel 

Verbandsgemeindeverwaltung 
N a stätte n 
Az.: 020-00/21 

, den 29.07.2022 

Vermerk: 

1. Diese Satzung wurde in der öffentlichen Sitzung des Stadtrates am 27.06.2022 
beschlossen. 

2. Die Satzung wurde am 25.07.2022 durch den Stadtbürgermeister unterschrieben 
(ausgefertigt). 

3. Die Satzung wurde gemäß § 1 der Hauptsatzung der Stadt am 28.07.2022 in der 
Wochenzeitung "Blaues Ländchen Aktuell" öffentlich bekanntgemacht. 

4. Satzungsausfertigung an 

Abteilung 1.2 
Stadt Nastätten 
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